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Zulassung von Fahrzeugen;
Rettungsdienstfahrzeuge, Markierung

Zur Verbesserung der Wahrnehmbarkeit der in Hessen stationierten Rettungsdienstfahzeuge,
die der DIN EN 1789:2010-1 1 und der DIN 75079:2009-11 entsprechen, wird im Einvernehmen
mit dem Hessischen Sozialministerium unter Aufhebung der Ausnahmegenehmigung vom
30. Oktober 2012 -V 3-B - 66 04-237- Ausnahmen nach S 70 SIVZO, Rettungsdienstfahzeu-
ge, Markierung,

folgende

Ausnahmegenehmigung

gemäß $ 70 Absatz I Nr. 2 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (SwZO)

von den Vorschriften des $ 49 a Absatz 'l Satz 1 STVZO und $ 53 Absatz l0 Nr. 3 Stvzo erteilt:

1. Farbgebung

Nach den Vorgaben des Erlasses des Hessischen Sozialministeriums vom 25. September
2OOB - V7B-18r1 100-0003/20071003 - soll die äußere Farbgebung der Karosserie in der
Grundfarbe weiß ausgeführt werden; zusätzlich soll an den Außenflächen der Fahzeug ent-
sprechend der Vorgabe in Anhang A der DIN EN 1789:2010-11 fluoreszierendes Rot (RAL

3024) eingesetä werden.

2. Kontur- und Streifenmarkierungen

Die Fahzeuge dürfen ungeachtet der Fahzeugmaße mit einer Kontur- oder Streifenmarkie-
rung in Anlehnung an ECE-R 104 versehen sein.
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Wenn die vorhandenen Flächen ein Anbringen von retroreflektierenden Streifen in der nach
ECE-R 104 vorgegebene Mindestbreite von 50 mm nicht zulassen, darf die Streifenbreite auf
das notwendige Mindestmaß reduziert werden. Eine Streifenbreite vom 25 mm darf aber
nicht unterschritten werden.

An Fahrzeugen, die mit den nachfolgend genannten fluoreszierend gelben oder weißen Ap-
plikationen versehen sind, dürfen abweichend von ECE-R 104 auch Streifen- oder Kontur-
markierungen in fluoreszierend gelb oder weiß verwendet werden. Eine gleichzeitige Ver-
wendung von gelben und weißen Streifen- oder Konturmarkierungen ist unzulässig.

3. Zusätsliche Applikationen gemäß DIN 14502-3

Die Fahzeuge dürfen in Abhängigkeit von der Grundfarbe mit folgenden zusätzlichen Appli-
kationen gemäß DIN 14502-3:2009-02 wie folgt ausgestattet sein:

a) Fahrzeugvorderseite:

Streifenmarkierung, von der Fahzeugmitte aus im Winkel von 45' schräg nach au-
ßen/unten verlaufend,

aa) abwechselnd zur Grundfarbe in der Kontrastfarbe rot (retroreflektierend) oder

bb) abwechselnd in den Farben rot (retroreflektierend) und fluoreszierend gelb (retro-
reflektierend) oder

cc) abwechselnd in den Farben rot (retroreflektierend) und weiß (retroreflektierend)

Die Streifenbreite soll jeweils ca. 100 mm betragen.

Zusätzlich oder an Stelle einer Streifenmarkierung ist auch das Anbringen des Schriftzu-
ges ,,Rettungsdienst" in fluoreszierend gelb (retroreflektierend), fluoreszierend weiß (ret-
roreflektierend) oder rot (retroreflektierend) zulässig.

b) Fahzeuglängsseiten:

Streifenapplikation(en) und/oder die Schriftzüge ,,Rettungsdienst' bzw. ,,8 1 12" in fluo-
reszierend gelb (retroreflektierend) oder in fluoreszierend weiß (retroreflektierend) oder in
fluoreszierend rot (retroreflektierend).

c) Heckbereich:

Streifenmarkierung, von der Fahzeugmitte aus im Winkel von 45' schräg nach au-
ßen/unten verlaufend,

aa) abwechselnd zur Grundfarbe in der Kontrastfarbe rot (retroreflektierend) oder

bb) abwechselnd in den Farben rot (retroreflektierend) und fluoreszierend gelb (retro-
reflektierend) oder

cc) abwechselnd in den Farben rot (retroreflektierend) und weiß (retroreflektierend).

Die Streifenbreite soll jeweils ca. 100 mm betragen.
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Nebenbestimmungen

ln allen Fällen dürfen die Höchstwerte für die spezifische Rückstrahlung der für die Applikatio-

nen verwendeten Materialien die Maximalwerte für die Klasse,,C" nach ECE-R '104 nicht Über-

schreiten.

In die Zulassungsbescheinigung Teil | (Fahrzeugschein) ist von der Zulassungsbehörde in Feld

22 folgender Hiiweis aufzunehmen und in das Fahrzeugregister eintragen zu lassen:

,HMWVL, AG vom 20.09,2012 hinsichtlich der Konturmarkierung. Diese Ausnahme gilt nur für

äi" O"r"t der Zulassung des Fahzeugs auf ((einfügen Name und Anschrift der Reftungs-

d ien sto rg a n i sati on)) ;'

Geltungsbereich, Geltungsdauer und Widerrufsvorbehalt

Dieo'g.Ausnahmegenehmigunggi|tnurfürRettungsdienstfahrzeuge,diederEN,lT89undder
DIN 75079:2009-1 1 entsPrechen.

sie gilt unter dem vorbehalt des jedezeitigen widerrufs bis zum Inkrafttreten einer entspre-

Jnerioen ounoeseinheiilichen Äetäung, unlstens jedoch bis zum 19. september 2019.

Die Ausnahmegenehmigung erlischt, sobald die Inhalte der erteilten Ausnahmegenehmigung in

oä bivTö 
"oti 

in einistüzö- usnahmegenehmigung aufgenommen wurden oder drrch die

;Ü ä;ts;.H[;ird, dass di; z;i;ilfu där in oieier Ausnähmegenehmisuns senannten Ab-

weichungen nicht mit EU-Recht vereinbar ist'

lm Auftrag
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